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Vollzug des BauGB und des BImSchG 
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Geldersheim) (in der Fassung vom 19.12.2025) 
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Stellungnahme 
 
Sachverhalt 

 

Die Aufstellung des Bebauungsplans mit Sondergebiet und Zweckbestimmung „Datacenter“ 

erfolgt im Parallelverfahren mit der 5. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde 

Geldersheim. Die Änderung umfasst die Fläche des vorliegenden Bebauungsplans. Es 

sollen eine Fläche für „Datacenter“ sowie örtliche Verkehrsflächen ausgewiesen werden. Der 

Beteiligung liegen neben dem Planentwurf bereits eine Begründung und ein Umweltbericht 

bei (Stand Planungen 19.12.2025). Es handelt sich nicht um einen vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan; dennoch ist die Umsetzung des Projekts „Datacenter“ beabsichtigt. 

Es ist vorgesehen, bis zu sechs baugleiche Rechenzentrums-Module zu errichten, die 

zusammen eine Gesamtlänge von ca. 400 m erreichen. Die Gesamthöhe eines 

Rechenzentrums-Moduls beträgt ca. 25,0 m; technische Anlagen der Notstromversorgung 

erreichen eine Höhe von ca. 29,0 m. Die einzelnen Module verfügen jeweils über zwei 

oberirdische Vollgeschosse sowie zusätzlich über je zwei Plattformen für technische Anlagen 

(umschlossen mit Sicht- und Schallschutzwänden). 

 

Bewertung zum Planentwurf / Immissionsschutz 

Im Planentwurf wird unter Punkt 1.6 Immissionsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) in 

Abschnitt 1.6.1 ausgeführt: 

„Derzeit wird eine schalltechnische Prognose erarbeitet, welche Grundlage für die 

Festlegung immissionsschutzfachlicher Festsetzungen ist. Die Einarbeitung der Maßnahmen 

erfolgt nach Vorlage des Berichtes und Abstimmung der Maßnahmen mit der Unteren 

Immissionsschutzbehörde.“ 

Diese Formulierung ist in der vorliegenden Fassung nicht als hinreichende Festsetzung 

geeignet. Eine „Abstimmung mit der unteren Immissionsschutzbehörde“ entbindet die 

zuständige Gemeinde nicht von ihrer Pflicht zu einer umfassenden Ermittlung und Abwägung 

der betroffenen Belange. Die schalltechnische Prognose liegt bislang noch nicht vor und 

kann daher noch nicht beurteilt werden. 

Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sind in der Bauleitplanung unter anderem Belange des 

Umweltschutzes zu berücksichtigen. Nach § 50 BImSchG sind bei raumbedeutsamen 

Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen so 

zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen (z. B. durch Lärm, Geruch) auf 

überwiegend dem Wohnen dienende Gebiete möglichst vermieden werden. Der Lärmschutz 

wird zudem in der DIN 18005 konkretisiert; die darin genannten Orientierungswerte sollten 



zur Gewährleistung eines angemessenen Schutzes am Rand der überbaubaren 

Grundstücksflächen zu berücksichtigt werden. 

Im Umweltbericht (Abschnitt 2.1, Lärm) heißt es: 

„Bei der Wohnnutzung westlich der Würzburger Straße handelt es sich um schutzwürdige 

Wohnbaunutzung, die durch von der Planung entstehenden Immissionen betroffen sein 

kann. Es wird auf Kap. 5.5 und 6.4 der Begründung zum Bebauungsplan verwiesen.“ 

Diese Darstellung ist derzeit noch unvollständig. Weitere schutzwürdige Nutzungen sind 

möglicherweise betroffen, darunter vorbelastete Wohnnutzungen im Außenbereich, weitere 

Wohnnutzungen in Geldersheim sowie das Ankerzentrum. Es wird empfohlen, die 

Umgebung genauer zu betrachten und aufzunehmen. 

Im Umweltbericht (Abschnitt 2.1) wird weiter ausgeführt: 

„Die Ergebnisse der Gutachten zur Immission und dem Verkehr sind im Rahmen des 

Entwurfes in die Unterlagen aufzunehmen. Mit den dann festzusetzenden Maßnahmen sind 

anlage-/betriebsbedingt Beeinträchtigungen der benachbarten zu schützenden Nutzungen 

sicherzustellen“ und „Das Unternehmen BERNHARD GRUPPE führt derzeit 

Verkehrsuntersuchung zum Bauleitverfahren „Conn Barracks“ durch, um eine 

funktionsfähige verkehrliche Erschließung des Bereiches Bebauungsplan “Gewerbepark 

Conn Barracks-Blue Swan” aus Westen zu sichern.“ 

Hinweis: Vermutlich ist gemeint, dass durch festzusetzende Maßnahmen keine anlage-

/betriebsbedingten Beeinträchtigungen der benachbarten schützenswerten Nutzungen zu 

erwarten sind. Die Wortwahl ist in der vorliegenden Fassung missverständlich und bedarf 

möglicherweise einer Präzisierung. 

Neben betriebsbedingten Lärmemissionen (z. B. durch haustechnische Anlagen wie 

Kühlanlagen im Dauerbetrieb, Transformatoren, Lüftungen, Notstromaggregate, …) und 

betrieblichem Verkehr ist gegebenenfalls auf Grundlage der Verkehrsuntersuchung eine 

Abschätzung des Straßenverkehrslärms in die Begründung aufzunehmen. Dies würde 

insbesondere gelten, wenn die im Bebauungsplan einbezogene Straße als 

Haupterschließung des Gesamtareals („Conn Barracks“) oder mit erheblicher Nutzungslast 

vorgesehen ist (oder nur für Bauphase oder Notfälle). 

 

Weiter zu berücksichtigende Belange 

Für eine abschließende und sachgerechte Abwägung sollten zusätzlich folgende Punkte 

geprüft und dokumentiert werden: 

• Lagerungen und Umgang mit Stoffen, die Störfallrelevanz haben können (z. B. 

Brennstoffbevorratung für Notstromaggregate, Kühlmittel). 

• Erschütterungen (z. B. durch Aggregate oder sonstige Anlagen) und mögliche 

Auswirkungen auf schutzwürdige Nutzungen. 

• Luftreinhaltung (z. B. Emissionen durch Notstromversorgung); im Normalbetrieb ist 

ein Datacenter eher emissionsarm, dennoch sind mögliche Emissionsquellen zu 

bewerten. 

• Vollständige, praxisnahe Betrachtung der Lärmimmissionen aus allen relevanten 

Quellen (dauerhafte Betriebsgeräusche, An- und Abfahrverkehr) durch einen 

qualifizierten Gutachter (in Planung). 

• Prüfung der Immissionsorte auf der Gemarkung der Stadt Schweinfurt, da hier 

ebenfalls Betroffenheiten auftreten können. 

 

Der Immissionsabschnitt des Umweltberichts behandelt bislang überwiegend Lärm und ist 

insgesamt noch zu oberflächlich; nicht alle relevanten Immissionsschutzthemen sind derzeit 

hinreichend beschrieben. 
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Nach der diesbezüglichen Konkretisierung der Planung kann die Abarbeitung der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung aus der Sicht des Naturschutzes abschließend beurteilt 
werden. 

Die im Rahmen der naturschutzfachlichen Stellungnahme vom 09.12.2025 zum vorangegangenen 
ersten Vorentwurf des Bebauungsplanes vom 05.12.2025 formulierten Punkte wurden zum großen 
Teil in den aktuellen Vorentwurf eingearbeitet. 

Aus der Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege sollte der Vorentwurf unter Beachtung 
der folgenden Punkte noch überarbeitet werden:

1. Gemäß der vorangegangenen Fassung des Vorentwurfs (Ziffer 2.6) sollen die Vorgaben zur Pflege 
der Wiesenflächen und Gras-/Kraut- bzw. Wiesensäume in die Festsetzungen statt unter den 
Hinweisen aufgenommen werden. Im jeweils ersten Satz zu „Wiesen“ und „Wiesensäumen“ soll das 
Wort „sollten“ jeweils durch das Wort „sollen“ ersetzt werden. 

2. Die Vorgabe zur Durchgrünung der Parkplatzflächen unter Ziffer 2.2 der Festsetzungen nach der eine 
Bepflanzung bzw. Gliederung durch Baumpflanzungen zulässig ist, kann aus landschaftspflegerischer 
Sicht nicht befriedigen. Gemäß dem langjährigen Mindeststandard soll im Interesse einer wirksamen 
Gliederung und qualifizierten Gestaltung ein verbindliches Pflanzgebot für die Pflanzung eines 
heimischen Laubbaums je 6 Stellplätze auf einem jeweils mindestens 2 m besser 3 m breiten 
Grünstreifen aufgenommen werden. Die Angaben zur Maßnahme M 2 unter Punkt 5.2 des 
Umweltberichts sind analog zu ergänzen. 

Sofern alternativ eine gemäß Ziffer 2.2, vorletzter Satz und gemäß Ziffer 5.3.1 zulässige Überdachung 
von Stellplätzen bzw. Parkplatzflächen realisiert werden soll, wird empfohlen, für diesen Fall eine 
Begrünung der Dachflächen und die Ausstattung mit Solarmodulen zu ergänzen. 

3. Sofern bzw. sobald es die Konkretisierung der Straßenplanung zulässt, sollte unter Ziffer 2.3 eine 
konkrete, verbindliche Vorgabe für die Mindestbreite der anzulegenden Grünstreifen für die 
vorgesehenen Baumreihen ergänzt werden. 

4. Die Baumart „Prunus avium/ Vogelkirsche“ ist in der Artenliste 1 unter Ziffer 2.6 als Baum II. Ordnung 
statt I. Ordnung anzugeben. 

5. Hinsichtlich der nicht mit technischen Anlagen bestückten Teile der Dachflächen sollte unter Ziffer 5.1 
eine verbindliche Vorgabe für eine optisch unauffällige Farbgebung der Dacheindeckung 
aufgenommen werden. 

6. Im Interesse einer harmonischen Einbindung der zulässigen, bis zu 3,50 m hohen Stützmauern in die 
Umgebung sollte unter der Festsetzung Ziffer 5.7 ein Pflanzgebot für eine Begrünung durch die 
Vorpflanzung einer mindestens einreihigen freiwachsenden Landschaftshecke, Mindestbreite 3 m, 
ergänzt werden. Wenn die Platzverhältnisse dies nicht zulassen, sollte eine Vorgabe für eine 
Wandbegrünung mit Kletterpflanzen aufgenommen werden. 

7. Im Rahmen der Konkretisierung der Planung sollten erhaltenswerte und ggf. naturschutzrechtlich 
geschützte Biotope, insbesondere Hecken und artenreiche Saum- und Wiesenflächen sowie 
vorhandene Bäume deren Erhaltung z. B. aufgrund ihrer randlichen Lage mit der geplanten Nutzung 
vereinbar ist, im Plan mit einem Erhaltungsgebot dargestellt werden. Insbesondere die 
Gehölzstrukturen und Säume am Nordrand der, mit einer bislang sehr groß bemessenen Breite von 
23,40 m im Plan dargestellten, Verkehrsfläche/-trasse zwischen dem Sondergebiet und dem 
Gewerbegebiet von Geldersheim, sollten entsprechend dargestellt werden. Im aktuellen Vorentwurf 
sind nur 4 Bäume in diesem Bereich bzw. auf der Grenze des Geltungsbereichs mit einem 
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Erhaltungsgebot dargestellt. Neben einer erheblichen Eingriffsminimierung (Verringerung des 
Kompensationsbedarfes) kann damit auch das artenschutzrechtliche Konfliktpotenzial deutlich 
vermindert werden.   

Zudem sollte die Festsetzung 2.5 dahingehend ergänzt werden, dass zu erhaltende Bäume und 
Vegetationsbestände während der Bauzeit zu schützen sind und nicht für die Baustelleneinrichtung 
genutzt werden dürfen. Der Schutz solcher Vegetationsbestände, die an das Baufeld angrenzen, ist 
durch die Aufstellung von Zäunen zu gewährleisten, die nach Abschluss der Baumaßnahmen wieder 
abzubauen sind.

8. Gemäß dem langjährigen Mindeststandard, auch bezogen auf relativ kleine Bauvorhaben in 
Gewerbegebieten, ist im Rahmen des Bauantrags ein qualifizierter Freiflächengestaltungsplan 
vorzulegen, der die grünordnerischen Vorgaben des Bebauungsplans hinsichtlich des Bauvorhabens 
konkretisiert und praxisumsetzbar darstellt.

Statt, wie im Vorentwurf enthalten, die Erarbeitung dieses Plans zu empfehlen, soll diese Vorgabe 
verbindlich formuliert werden, z.B. durch die Formulierung „…soll ein von einer in der Sparte Grün- 
und Landschaftsplanung qualifizierten Person zu erstellender qualifizierter 
Freiflächengestaltungsplan vorgelegt werden.“

9. Es wird gebeten, Vollzugsfristen für die Ausführung der Ziffern 2.1 bis einschließlich 2.4 und für die 
Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen unter den Festsetzungen aufzunehmen. Die Maßnahmen 
sind spätestens ein Jahr nach Fertigstellung der Baumaßnahmen auszuführen. 

10. Als Hinweis soll die folgende Ergänzung im Plan aufgenommen werden:

„Die Ausgleichsmaßnahmen sind nach ihrem Abschluss mit dem einschlägigen Meldebogen zur 
Erfassung im Ökoflächenkataster (im Internet unter http://www.oefk.bayern.de/oeko/) dem 
Bayerischen Landesamt für Umwelt, Dienststelle Kulmbach, Referat 56, Schloss Steinhausen, 95326 
Kulmbach, Tel: (09221) 604-5872 und -5876 zuzuleiten.“

b) Staatliches Abfallrecht, Bodenschutz

Auf dem ehem. militärischen Standort Conn Barracks befinden sich verschiedene schädliche 
Bodenveränderungen bzw. Altlastenverdachtsflächen. Im Zuge der Altlastenuntersuchungen 
(Historische Untersuchung – 2014-2016, Orientierende Untersuchung – 2017/18 und 
Detailuntersuchung - 2020/21) wurden insg. 93 Kontaminationsverdachtsflächen mit 247 Teilflächen 
überprüft. Weiterer Handlungsbedarf ist aktuell bei drei Verdachtsflächen gegeben (KVF 126/1 – 
Feuerwehrstation Geb. 74, Tankstelle Geb. 117 und KVF 91 Feuerwehr-Löschübungsplatz. Die 
Standorte sind aus dem beiliegenden Kartenausschnitt ersichtlich. 

Die 5. Änderung des Flächennutzungsplans bzw. der Bebauungsplan „Gewerbepark Conn Barracks 
- Blue Swan" berühren diese drei Verdachtsflächen nicht. Allerdings grenzt das Vorhabengebiet an 
die Verdachtsfläche KVF 126/1 Feuerwehrstation Geb. 74 an. Auch das im 2. Erschließungsabschnitt 
geplante Regenrückhaltebecken 2 befindet sich im Grenzbereich zur Verdachtsfläche KVF 91 
Feuerwehr-Löschübungsplatz. Hier ist bei Aushubmaßnahmen mit evtl. Schadstoffbelastungen zu 
rechnen.

Aufgrund der militärischen Nutzung ist zudem nicht auszuschließen, dass bei Aushubarbeiten im 
Planungsbereich weitere abfallrechtliche Restbelastungen (insb. die Parameter MKW, PAK, PFC) 
aufgefunden werden. 
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Bodenaushub, welcher nicht vor Ort wiederverwendet werden kann bzw. welcher organoleptische 
Auffälligkeiten aufweist, ist daher gesondert zu lagern, gem. LAGA PN 98 zu beproben und 
entsprechend der Analytik ordnungsgemäß zu entsorgen. Bei organoleptischen Auffälligkeiten ist das 
LRA Schweinfurt - Umweltamt (umweltamt@lrasw.de) zu benachrichtigen.

c) Wasserrecht

Hinsichtlich der vorgesehenen Erweiterung der Entwässerungsanlagen, insbesondere der 
Regenrückhaltebecken, ist darauf hinzuweisen, dass dies eine Änderung der bestehenden 
gehobenen wasserrechtlichen Erlaubnis erforderlich macht. Diese ist rechtzeitig vor Beginn der 
Umsetzung beim Landratsamt Schweinfurt – Untere Wasserrechtsbehörde zu beantragen, 
Unterlagen entsprechend der WPBV sind beizufügen.

Bzgl. des Sulzgrabens sei gesagt, dass es sich bei der Maßnahme um einen Gewässerausbau i. S. 
d. § 67 Abs. 2 Satz 1 WHG handeln könnte, welcher der Planfeststellung oder Plangenehmigung 
bedürfte (§ 68 Abs. 1 bzw. 2 WHG), sofern die Maßnahme eine wesentliche Umgestaltung des 
Gewässers darstellt. 

Vorliegend handelt es sich dem Grunde nach um eine Umgestaltung des Gewässers, da dieses 
gegenüber seiner derzeitigen Lage örtlich verlegt wird. Allerdings ist aus hiesiger Sicht fraglich, ob 
diese Umgestaltung auch wesentlich ist. Eine Umgestaltung ist insbesondere wesentlich, wenn sie 
sich auf den Wasserhaushalt, also etwa Wasserstand, Wasserabfluss, Fließgeschwindigkeit, 
Selbstreinigungsvermögen, oder auf das äußere Bild in bedeutsamer Weise, also merklich auswirkt 
(Schenk in Sieder/Zeitler/Dahme/Knopp, WHG AbwAG, 59. EL August 2024, Rn. 22 zu § 67 WHG). 
Diese Aspekte werden vorliegend insbesondere durch den Abflussquerschnitt des neuen 
Durchleitungsbauwerks (Verrohrung) beeinflusst. Wird dieser gleich groß gewählt, so dürfte die 
Umgestaltung voraussichtlich nicht wesentlich sein, eine Planfeststellung oder Plangenehmigung 
wäre dann insofern nicht erforderlich.
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Stellungnahme sind die Ziele und Grundsätze der Raumordnung, die im Bayerischen Landespla-

nungsgesetz (Art. 6 BayLplG), im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) und dem Regio-

nalplan der Region Main-Rhön (RP3) festgesetzt sind. Die Ziele der Raumordnung sind zu beach-

ten und die Grundsätze der Raumordnung zu berücksichtigen (Art. 3 BayLplG). Bauleitpläne sind 

den Zielen der Raumordnung anzupassen (§1 Abs. 4 BauGB). 

 

Wettbewerbsfähigkeit 

Grundsatz 1.4.1. des LEP Bayern besagt, dass die räumliche Wettbewerbsfähigkeit durch Schaf-

fung bestmöglicher Standortqualitäten in allen Teilräumen  gestärkt werden soll. Dabei sollen im 

Wettbewerb um Unternehmen und Arbeitskräfte lagebedingte und wirtschaftsstrukturelle Defizite 

ausgeglichen, infrastrukturelle Nachteile abgebaut sowie vorhandene Stärken ausgebaut werden. 

Gemäß den Grundsätzen B IV 1.2 und 1.3 RP3 sollen in der Region Main-Rhön Anreize für die 

Ansiedlung neuer Betriebe geschaffen werden und es soll auf die Schaffung qualifizierter Arbeits-

plätze in allen Wirtschaftssektoren hingewirkt werden.  

Die geplante Ansiedlung einer KI-Gigafactory im Umland der Industriestadt Schweinfurt hat aus 

hiesiger Sicht das Potenzial, die Bedeutung des Standortes zu stärken, Transformationsprozesse 

zu unterstützen und langfristig neue Arbeitsplätze zu schaffen. Insofern trägt das Vorhaben zur 

regionalen Entwicklung und zur Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität bei. 

 

Nachhaltige Siedlungsentwicklung 

Gemäß der Ziele 3.2 LEP und B II 2.2 RP3 sind die in den Siedlungsgebieten vorhandenen Po-

tenziale der Innenentwickung vorrangig zu nutzen; es sollen verstärkt Maßnahmen zur Entwick-

lung brachliegender oder mindergenutzter Gebiete im Innenbereich durchgeführt werden. Ziel 3.3 

LEP besagt, dass neue Siedlungsflächen möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinhei-

ten auszuweisen sind. Außerdem sollen gemäß den Grundsätzen 1.4.5 LEP und B IV 1.9 RP3 in-

terkommunale Kooperationen verstärkt angestrebt werden; durch Austausch und Vernetzung sol-

len vorhandene Standortnachteile ausgeglichen werden. Gemäß Grundsatz B IV 1.11 RP3 sollen 

zudem wirtschaftsstrukturelle Maßnahmen zur Konversion unterstützt werden, denn durch die 

Nachnutzung von Konversionsflächen kann die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen 

vermieden werden. Das vorliegend geplante Vorhaben trägt all diesen genannten Festlegungen 

Rechnung.  

Bei der Überdachung von Stellplätzen empfehlen wir auch Solarcarports als zulässig zu ergän-

zen, um eine multifunktionale Nutzung der Parkflächen zu ermöglichen. Generell sollte bei der ge-
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Auf einem Teil des genannten Grundstücks Flur-Nr. 1476/0, Gemarkung Gelders-

heim, befindet sich Wald im Sinne des § 2 Bundeswaldgesetz (BWaldG) i.V.m Art. 

2 Abs. 1 Bayerisches Waldgesetz (BayWaldG). Der Waldbestand erstreckt sich ins-

gesamt auf etwa 5ha. Im Zuge der Planung sind hiervon 1.750m² betroffen.  

 

Über die Erlaubnis zur Rodung nach Art. 9 BayWaldG wird im Rahmen der Aufstel-

lung des Bebauungsplanes entschieden. Die Beseitigung von Wald zugunsten ei-

ner anderen Bodennutzungsart bedarf gemäß. Art. 9 Abs. 2 BayWaldG der Erlaub-

nis. Die geplante Nutzung als „Fläche für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsor-

gung und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen“ stellt eine solche Ände-

rung der Bodennutzungsart dar. Aus den vorgelegten Unterlagen geht hervor, dass 

1.750m² Wald gerodet werden sollen.  

 

Nach Art. 9 Abs. 8 BayWaldG ersetzt eine gültige Baugenehmigung die Rodungs-

erlaubnis. Im Sinne des Art. 9 Abs. 3 BayWaldG ist die Rodung zu erteilen, sofern 

sich aus den Abs. 4 bis 7 des Art. 9 BayWaldG nichts anderes ergibt. Gem. Art. 39 

Abs. 2 BayWaldG darf eine die Rodungserlaubnis ersetzende Satzung nur im Be-

nehmen mit der unteren Forstbehörde erteilt werden.  

 

Waldrechtliche Einwände:  
 

Der Landkreis Schweinfurt hat im bayerischen Vergleich einen unterdurchschnittli-

chen Bewaldungsanteil. Insbesondere der westliche Landkreis ist besonders wald-

arm. Dadurch ergibt sich ein öffentliches Interesse am Walderhalt. Dies begründet 

sich aus Art 1. Abs. 2 Nr. 1 BayWaldG i.V.m. Art. 9 Abs. 5 Nr. 2 BayWaldG. Dieses 

öffentliche Interesse muss mit dem Interesse des Antragstellers abgewogen wer-

den.  

 

Auf Grundlage des Umweltberichts (Bestandsplan zur Grünordnung; Übersicht des 

Grün- und Freiflächenbestandes) ist zu entnehmen, dass der Wald als L62 (Sons-

tiger standortsgerechter Laub(misch)wald mittlerer Standorte eingeordnet wird. 

Dies deckt sich mit der örtlichen Situation, die bei einem Begang am 01.04.2026 

festgestellt wurde: Der betroffene Waldbestand setzt sich aus einer Vielzahl von 

unterschiedlichen Baumarten zusammen. Dazu gehören viele Edellaubhölzer, wie 

Elsbeere, Kirsche, Feldahorn und Spitzahorn, außerdem Kiefern und Erlen. Diese 

teils klimaangepassten und standortsgerechten Baumarten gilt es in ihrer Artzu-

sammensetzung und in ihrer Altersstruktur (30-40 Jahre, im Mittel 35 Jahre) unbe-

dingt zu erhalten. Es handelt sich den ehemaligen Pflanzreihen zu urteilen um eine 

Erstaufforstung mit Waldrandgestaltung aus Schlehe, Hartriegel, Liguster, etc.  

 

Gerade auf der fränkischen Platte, die in den letzten Jahren vermehrt unter den 

ersten Folgen der Klimaveränderung gelitten hat, gilt es neben dem grundsätzli-

chen Walderhalt auch die passenden Baumbestockung zu gewährleisten. Diese 

Maßnahmen sind essenzieller Bestandteil des regionalen Klimaschutzes.  
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D-6-5927-0122 Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung.  

  

Grundsätzlich liegt der Vorhabenbereich in einem besonders topographisch 

begünstigten Siedlungsbereich der kulturgeschichtlich in allen vor- und 

frühgeschichtlichen Zeiten besonders stark vom Menschen insbesondere für 

Siedlungszwecke aufgesucht wurde. Ausläufer der oben genannten Siedlungen und 

Gräberfelder können mit ihren Ausläufern bis in das Planungsgebiet hineinziehen, 

das die exakten Grenzen der Bodendenkmäler in der Regel nicht genau bekannt 

sind. Hinzu kommt, dass der Fachbehörde für das angefragte Areal aufgrund seiner 

besonderen Vergangenheit (gesperrtes US-Gelände) aus den letzten Jahrzehnten 

keine Informationen zur Entdeckung evtl. weiterer Bodendenkmäler vorliegen.  

  

Aufgrund der hohen Dichte an bekannten Bodendenkmälern in der Umgebung und 

der siedlungsgünstigen Topographie des Planungsgebietes sind im Geltungsbereich 

des Bebauungsplanes weitere Bodendenkmäler zu vermuten.  

 

Eine Orientierungshilfe zum derzeit bekannten Denkmalbestand bietet der öffentlich 

unter http://www.denkmal.bayern.de zugängliche Bayerische Denkmal-Atlas. 

Darüber hinaus stehen die digitalen Denkmaldaten für Fachanwender als Web Map 

Service (WMS) zur Verfügung und können so in lokale Geoinformationssysteme 

eingebunden werden. Die URL dieses Geowebdienstes lautet: 

https://geoservices.bayern.de/wms/v1/ogc_denkmal.cgi  

Bitte beachten Sie, dass es sich bei o.g. URL nicht um eine Internetseite handelt, 

sondern um eine Schnittstelle, die den Einsatz entsprechender Software erfordert.   

Bodendenkmäler sind gem. Art. 1 BayDSchG in ihrem derzeitigen Zustand vor Ort zu 

erhalten. Der ungestörte Erhalt dieser Denkmäler vor Ort besitzt Priorität. Weitere 

Planungsschritte sollen diesen Aspekt berücksichtigen und Bodeneingriffe auf das 

unabweisbar notwendige Mindestmaß beschränken.  Nach § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB 

sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere die Belange des 

Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sowie die erhaltenswerten Ortsteile, 

Straßen und Plätze von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher 

Bedeutung zu berücksichtigen. Gem. Art. 3 BayDSchG nehmen Gemeinden, vor allem 

im Rahmen der Bauleitplanung auf die Belange des Denkmalschutzes und der 

Denkmalpflege, angemessen Rücksicht. Art. 83, Abs. 1 BV gilt entsprechend. Die 

https://geoservices.bayern.de/wms/v1/ogc_denkmal.cgi
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genannten Bodendenkmäler sind nachrichtlich in der markierten Ausdehnung in den 

Bebauungsplan zu übernehmen, in der Begründung aufzuführen sowie auf die 

besonderen Schutzbestimmungen hinzuweisen (gem. § 5 Abs. 4, § 9 Abs. 6 BauGB) 

und im zugehörigen Kartenmaterial ihre Lage und Ausdehnung zu kennzeichnen 

(Anlage PlanZV, Nr. 14.2-3). Fachliche Hinweise zur Abstimmung kommunaler 

Planungen mit Belangen der Bodendenkmalpflege entnehmen Sie auch bitte der 

Broschüre „Bodendenkmäler in Bayern. Hinweise für die kommunale 

Bauleitplanung.“ 

(https://www.blfd.bayern.de/mam/abteilungen_und_aufgaben/bodendenkmalpfleg

e/ kommunale_bauleitplanung/2018_broschuere_kommunale-bauleitplanung.pdf)  

 Wir bitten Sie, folgenden Text in den Festsetzungen, auf dem Lageplan und ggf. in 

den Umweltbericht zu übernehmen: 

Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine 

denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem 

eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren 

Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist.  

Im Rahmen der Genehmigungsverfahren wird das BLfD die fachlichen Belange der 

Bodendenkmalpflege formulieren. Im vorliegenden Fall sind in einem 

repräsentativen Raster bauvorgreifend archäologische Sondagen im 

Vermutungsbereich anzulegen. Mittels der Sondagen kann Planungssicherheit für 

die nachfolgenden Arbeiten gewährleistet werden. Im Anhang zu diesem Schreiben 

befindet sich ein möglicher Sondageplan. Die Anzahl der Sondagen kann sich 

gegebenenfalls noch weiter reduzieren soweit weitere belastbare Hinweise auf 

mögliche Zerstörungen im Rahmen der Nutzung als Kasernengelände der 

Fachbehörde vorgelegt werden (z.B. Geländemodellierungen, unterirdische 

Einbauten, Leitungen etc.).   

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise: Ist eine archäologische Ausgrabung nicht 

zu vermeiden, soll bei der Verwirklichung von Bebauungsplänen grundsätzlich vor 

der Parzellierung die gesamte Planungsfläche archäologisch qualifiziert untersucht 

werden, um die Kosten für den einzelnen Bauwerber zu reduzieren. - Im Falle einer 

Erlaubniserteilung überprüft das BLfD nach vorheriger Abstimmung die 

Denkmalvermutung durch eine archäologisch qualifizierte Voruntersuchung bzw. 

eine qualifizierte Begleitung des Oberbodenabtrags für private Vorhabenträger, die 

die Voraussetzungen des § 13 BGB (Verbrauchereigenschaft) erfüllen, sowie für 
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Kommunen. Auch eine fachlich besetzte Untere Denkmalschutzbehörde (Kreis- und 

Stadtarchäologie) kann die Prüfung übernehmen. Informationen hierzu finden Sie 

unter https://www.blfd.bayern.de/200526_blfd_denkmalvermutung_flyer.pdf 

(bayern.de) - Sollte nach Abwägung aller Belange keine Möglichkeit bestehen, 

Bodeneingriffe durch Umplanung vollständig oder in großen Teilen zu vermeiden, 

muss im Anschluss an die Denkmalfeststellung durch das BLfD eine vorherige 

wissenschaftliche Untersuchung, Bergung und Dokumentation (d. h. Ausgrabung) im 

Auftrag der Vorhabenträger durchgeführt werden. Zur Kostentragung verweisen wir 

auf Art. 7 Abs. 1 Satz 2 BayDSchG in der Fassung vom 23.06.2023. - Archäologische 

Ausgrabungen können abhängig von Art und Umfang der Bodendenkmäler einen 

erheblichen Umfang annehmen und müssen frühzeitig geplant werden. Hierbei sind 

Vor- und Nachbereitung aller erforderlichen wissenschaftlichen Untersuchungen zu 

berücksichtigen. Die aktuellen fachlichen Grundlagen für Durchführung und 

Dokumentation archäologischer Ausgrabungen finden Sie unter 

https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/fachanwender/dokuvor

gaben_april_2020.pdf. - Die Kosten archäologischer Ausgrabungen privater und 

kommunaler Träger können im Rahmen der zur Verfügung stehenden 

Haushaltsmittel vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege gefördert werden. 

Von einer Zuwendung ausgenommen sind Maßnahmen, für die eine Berechtigung 

zum steuerlichen Betriebskostenabzug (d.h. in der Regel bei gewerblichen 

Bauvorhaben) besteht. Weitere Informationen zu dieser Fördermöglichkeit und dem 

Antragsverfahren finden Sie auf der Homepage des BLfD 

(https://www.blfd.bayern.de/information-service/foerderung/bodendenkmaeler).   

     

Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schreiben per E-Mail mit der Bitte 

um Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfD im Rahmen 

der Bauleitplanung stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.  

Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder 

Bodendenkmalpflege betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie zuständigen 

Gebietsreferenten der Praktischen Denkmalpflege (www.blfd.bayern.de).  

 

 
 
 
 








